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I. Ausgangslage

 Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt in ländlichen 
Räumen. In ihren Landschaften, in ihren Dörfern, kleinen und 
mittleren städten erleben sie Heimat, mit der sie eng verbun-
den sind. Die ländlichen Regionen in Deutschland sind vielfältig: 
während viele Regionen für eine positive Entwicklung gut ge-
rüstet sind, haben andere teilräume große schwierigkeiten, die 
Herausforderungen infolge des demografischen Wandels, der 
globalisierung und europäischen Integration zu bewältigen. Dies 
gilt heute bereits in besonderem Maße für zahlreiche ländliche 
Regionen im osten. Hier hat die Entwicklung früher und heftiger 
begonnen. aber hier ist erkennbar, welche Herausforderungen 
auch auf andere ländliche Regionen im westen in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten zukommen werden. 

 Die Bevölkerungsprognosen gehen davon aus, dass bis zum 
Jahr 2060 ca. 12 bis 17 Millionen Menschen weniger in Deutsch-
land leben werden – eine Entwicklung, die insbesondere die 
ländlichen Räume betrifft. Die christlich-liberale koalition stellt 
sich dieser Herausforderung. wir und die von uns getragene 
Bundesregierung haben bereits zahlreiche Initiativen zur stär-
kung der ländlichen Räume auf den weg gebracht wie etwa beim 
Breitbandausbau und mit dem gkv-versorgungsstrukturgesetz. 
weitere anstrengungen sind erforderlich. Unser ziel ist es, 
gleichwertige Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen 
Regionen zu sichern – so, wie es im grundgesetz verankert ist. 
Dafür benötigen vor allem die ländlichen Regionen zusätzliche 
Unterstützung. Neue Herausforderungen erfordern neue antwor-
ten.

 Die beiden Regierungsfraktionen haben zur Erarbeitung konkre-
ter vorschläge für die Entwicklung ländlicher Räume am 1. März 
2012 eine koalitions-arbeitsgruppe „Ländliche Räume – Regi-
onale vielfalt“ eingesetzt. Die arbeitsgruppe mit 15 Mitgliedern 
aus allen für die ländliche Entwicklung relevanten Politikberei-
chen wurde beauftragt, ein integriertes Handlungskonzept aus-
zuarbeiten, das ökonomische, ökologische und soziale aspekte 
umfasst. Im Dialog mit vertretern des ländlichen Raums im Rah-
men eines auftakt-workshops und von zehn intensiven Beratun-
gen sowie dem abschließenden kongress zur weiterentwicklung 
der ländlichen Räume am 11. Juni 2012 wurden vorschläge er-
arbeitet, wie die Politikfelder stärker miteinander verknüpft und 
die Rahmenbedingungen so gesetzt werden können, dass die 
Regionen ihre zukunft eigenverantwortlich gestalten. Die ge-
meinsame arbeit für den vorliegenden abschlussbericht hat das 
Bewusstsein aller Beteiligten für die besonderen Herausforde-
rungen geschärft, vor denen ländliche Regionen stehen.

II. Zielsetzungen

 für die koalitionsarbeitsgruppe ist die Stärkung von Wirt-
schaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit zur aktivierung des 
wirtschaftlichen Potenzials der ländlichen Räume ein wichtiges 
ziel. gerade in dünn besiedelten gebieten wollen wir standort-
bedingungen und regionale wertschöpfung durch Maßnahmen 
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für die anbindung mit wirtschaftsnaher Infrastruktur in den Be-
reichen verkehr, telekommunikation und Energie verbessern. 
Die gemeinschaftsaufgaben „verbesserung der regionalen wirt-
schaftsstruktur“ (gRw) und „verbesserung der agrarstruktur 
und des küstenschutzes“ (gak) geben als zentrale Instrumen-
te der regionalen wirtschafts- und agrarstrukturpolitik wich tige 
wachstumsimpulse für die ländlichen Räume. sie fördern ge-
werbliche Investitionen, wirtschaftsnahe Infrastruktur, interkom-
munale zusammenarbeit, regionale Entwicklungskonzepte und 
den Breitbandausbau als voraussetzung für die eigenständige 
Entwicklung aller Regionen. Die breite Nutzung von digitalen Bil-
dungsangeboten und telemedizin eröffnet neue Chancen, den 
ländlichen Raum zu beleben.

 für die zukunftsperspektiven des Tourismus, im ländlichen 
Raum wesentlicher wirtschaftsfaktor, sind ein schneller Interne-
tanschluss und eine hinreichende verkehrsanbindung entschei-
dend. Das im ländlichen tourismus liegende Potenzial ist noch 
nicht ausgeschöpft. Ein leistungsfähiges verkehrssystem ist vo-
raussetzung für eine positive Entwicklung. Barrierefreie und al-
tersgerechte touristische angebote sind wichtige ziele. 

 Die Sicherung von Mobilität und die Erhaltung des ländlichen 
Straßennetzes durch eine effiziente und bedarfsgerechte Ver-
kehrsinfrastruktur sind eine der kernaufgaben. Insbesondere in 
dünn besiedelten gebieten wird der Individualverkehr mit Pkw 
weiterhin hohe Bedeutung haben. Darüber hinaus gilt es, innova-
tive, örtlich angepasste Lösungen für den öffentlichen Personen-
nahverkehr (öPNv) zu entwickeln.

 Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft prägen das Erschei-
nungsbild unserer ländlichen Räume wesentlich mit. sie sichern 
die versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln, bewahren un-
sere einzigartigen Landschaften und leisten einen großen Bei-
trag zur Energiewende sowie zum klima- und Umweltschutz. 
sie setzen zudem wichtige Impulse für eine starke regionale 
wirtschaftsstruktur. ohne eine starke Land-, Ernährungs- und 
forstwirtschaft kann es keine lebendigen ländlichen Räume 
geben. Der strukturwandel bietet für die Landwirtschaft neben 
Herausforderungen auch gewaltige Chancen, insbesondere in 
Bereichen wie der Energieerzeugung. Diese wollen wir nutzen. 
allerdings gilt für uns weiterhin „Nahrung hat vorfahrt“. Unser 
ziel heißt: Die wertschöpfung muss vor ort bleiben, damit die 
Menschen vor ort bleiben.

 Die im sommer 2011 eingeleitete Energiewende bietet großes 
wirtschaftliches wachstumspotenzial, das es durch wertschöp-
fung Erneuerbarer Energien in ländlichen Räumen verstärkt zu 
nutzen gilt. Der schlüssel für das gelingen der Energiewende ist 
der beschleunigte Netzausbau und schnelle fortschritte bei der 
Entwicklung von speichermöglichkeiten, um die Erneuerbaren 
Energien aus den ländlichen Räumen in die verbraucherzentren 
transportieren zu können bzw. sie gegebenenfalls für den Eigen-
bedarf zu speichern. Dieses ziel ist von nationaler Bedeutung: 
Es werden arbeitsplätze in ländlichen Räumen geschaffen und 
gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum klimaschutz und zur er-
folgreichen Umsetzung der Energiewende geleistet. Die im fall 
neuer stromtrassen sowie der ausweisung von flächen für die 
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Errichtung von anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien 
anzuwendende Ausgleichsflächenregelung ist nicht weiter ver-
tretbar, die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher flächen als 
ausgleichsmaßnahme muss reduziert werden.

 zur sicherung der fachkräftebasis, zur Schaffung von Arbeits-
plätzen und um eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung 
in Dörfern, klein- und Mittelstädten zu erreichen, ist die wachs-
tumsförderung in ländlichen Regionen von zentraler Bedeutung. 
sie ist Basis für die ansiedlung und Entwicklung eines brei-
ten spektrums leistungsfähiger und innovativer Unternehmen 
vor allem des Mittelstandes, verbunden mit einem großen und 
breit gefächerten angebot an arbeitsplätzen und Einkommens-
möglichkeiten. zugleich gilt es, den Betrieben in den ländlichen 
Regionen auch das notwendige Potenzial an arbeitskräften zu 
sichern. Dazu brauchen wir auch hier flexible Modelle zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Pflege und gezielte 
Initiativen zur steigerung der Beschäftigungsquote.

 Um die ländlichen Räume attraktiv zu gestalten, sind hohe Le-
bensqualität und wohnortnahe Infrastruktur der Daseinsvor-
sorge unerlässlich. Einem Mindestmaß an guter Erreichbarkeit 
von schulen, krankenhäusern, ambulanten ärztlichen/zahnärzt-
lichen Praxen, Feuerwehr, Rettungswesen, sozialen Einrichtun-
gen bis hin zu kulturellen angeboten kommt hohe Bedeutung zu. 
aktuelle Beispiele für die stärkung der versorgungsinfrastruktur 
im ländlichen Raum sind der Ausbau passgenauer und flexibler 
Kindertagespflege und das sogenannte „Landärztegesetz“, das 
es für Ärzte attraktiver macht, sich auf dem Land niederzulassen.

 Um eine integrierte Entwicklung der ländlichen Regionen im de-
mografischen und strukturellen Wandel voranzubringen, sollen 
die Menschen in den Regionen für ein breites bürgerliches Enga-
gement als Motor für Entwicklung innovativer Lösungen mobili-
siert werden. Neben einer intensivierten Jugendarbeit sollen ver-
stärkt ältere Mitbürger angesprochen werden. Die kommunen 
sollen in die Lage versetzt werden, kooperationen auf den weg 
zu bringen und synergien zu erzeugen, um die tragfähigkeit der 
Infrastruktur öffentlicher Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Be-
sondere Bedeutung kommt deshalb der Bündelung der Kräfte 
und Ressourcen der kommunen, einer ausweitung interkom-
munaler kooperation bei der überörtlichen zusammenarbeit zur 
anpassung und arbeitsteiligen Erbringung von Infrastrukturange-
boten, der zusammenarbeit zur Intensivierung des flächenma-
nagements (z.B. Baulücken, Leerstände) sowie zur Entsiegelung 
und Renaturierung zu. Es gilt, stärkere regionale autonomie mit 
hinreichend Raum für integrierte Lösungen vor ort zuzulassen. 
Die lokale verantwortung muss gestärkt werden.

 Um vermehrt politisches gewicht für die ländlichen Räume auf-
zubringen, schlagen wir vor, dass die im vorliegenden abschluss-
bericht enthaltenen Maßnahmen im sinne eines integrierten 
Politikansatzes über einen verbesserten Informations- und Er-
fahrungsaustausch und eine stärkere Koordination der aktivi-
täten zur weiterentwicklung ländlicher Räume auf europäischer, 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene umgesetzt werden. 
wir sehen Möglichkeiten, synergieeffekte durch eine bessere 
ressortübergreifende Bündelung der finanzhilfen und förderpro-
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gramme zu erzielen. Eine optimale abstimmung und vernetzung 
aller akteure ist der schlüssel zum Erfolg.

 Etliche der im folgenden aufgeführten Positionierungen erfor-
dern mehr finanziellen Mitteleinsatz zugunsten ländlicher Räu-
me. Dies ist unserer auffassung nach kein widerspruch zum 
ziel, die Neuverschuldung zu senken. Es geht um politische 
Prioritätensetzungen.

III. Handlungsfelder

 Mit dem vorliegenden abschlussbericht setzt die koalitions-
arbeitsgruppe „Ländliche Räume – Regionale vielfalt“ in vier 
Handlungsfeldern, in denen Bundesregierung, Länder, Landkrei-
se, städte und gemeinden in verantwortung stehen, besondere 
akzente:

1. verkehrs-, kommunikations- und Energieinfrastruktur
2. wirtschaft und arbeit  
3. Sozialer Zusammenhalt, Betreuung, Gesundheit und Pflege
4. Integrierte ländliche Entwicklung

 Die Maßnahmen zeigen exemplarisch Handlungsmöglichkeiten 
auf und sollen in konkretes Handeln auf diesen relevanten fel-
dern für eine nachhaltige Entwicklung der ländlichen Räume ein-
münden.

1. Modernes Netz von Verkehrs-, Kommunikations- und  
Energieinfrastruktur

 Telekommunikation
 zentrale aufgabe ist die verbesserung der standortbedingungen 

des ländlichen Raums durch eine flächendeckend gleichwertige 
teilhabe von städtischen und ländlichen Regionen am schnellen 
Internet und der verhinderung der digitalen spaltung Deutsch-
lands. Um die ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen, 
bis 2014 bereits für 75 Prozent und bis 2018 für 100 Prozent der 
Haushalte Breitbandanschlüsse mit Übertragungsraten von min-
destens 50 Megabit/sekunde verfügbar zu haben, ergeben sich 
folgende schwerpunkte:

 - förderung von finanzierungsmodellen für den Breitbandaus-
bau über kredite und/oder Bürgschaften, insbesondere in an-
lehnung an das KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“, 
mit denen kredite zu zinssätzen von 1% vergeben werden; 
Auflage eines eigenen Förderprogramms „Breitbandausbau“ 
für kommunen und/oder interessierte telekommunikations-
unternehmen.

 - sicherstellung der Rentabilität des Netzausbaus durch eine 
möglichst hohe anzahl an Endabnehmeranschlüssen; dies 
könnte etwa durch finanzielle Anreize z.B. steuerlicher Art 
geschehen, bei denen analog zur Handwerkerregelung der 
Hauseigentümer einmalige Investitionskosten zum anschluss 
seines Hauses steuerlich abschreiben kann.

 - Möglichkeit zur Einführung einer kommunalen anschluss- 
und Benutzungsverpflichtung für Neubaugebiete.
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 - gewährleistung, dass interessierte anbieter einen uneinge-
schränkten zugang zu kabelverzweigern (kvz) und/oder 
schaltverteilern erhalten, auch dann, wenn bereits eine 
Grundversorgung im betreffenden Gebiet existiert.

 - Erhöhung der Versorgungsauflagen zur vorrangigen Erschlie-
ßung des ländlichen Raums bei der versteigerung der digi-
talen Dividende II, sodass nicht nur 90%, sondern zunächst 
100% der Bevölkerung im ländlichen Raum versorgt werden 
müssen.

 - sicherstellung, dass die Mietzinsen für die teilnehmeran-
schlussleitungen (taL) gesenkt werden, etwa durch eine in-
vestitionsfördernde Berechnungsmethode, die sich an den 
tatsächlichen Marktpreisen und einem abgeschriebenen Netz 
orientiert.

 - zu prüfen, inwieweit analog zur Bundesrahmenregelung 
„Leerrohre“ eine beihilferechtliche Rahmenregelung ge-
schaffen werden kann, die es kommunen erlaubt, den Breit-
bandausbau durch die zahlung von zuschüssen an Netzbe-
treiber zu fördern.

 - zu prüfen, inwieweit das Breitbandbüro des Bundes zu einer 
ressortübergreifenden koordinierungsstelle mit sitz im Bun-
deskanzleramt weiterentwickelt werden kann.

 - In einem gemeinsamen Dialog mit den Ländern, Landkreisen 
und kommunen auf eine zügige Umsetzung des telekommu-
nikationsgesetzes (tkg), insbesondere eine anpassung der 
Bauvorschriften der Länder, zu drängen. Darauf hinzuwirken, 
dass alle interessierten kommunen und Landkreise den Netz-
ausbau in eigener finanzieller Verantwortung übernehmen 
können. Möglichkeiten für ein langfristig angelegtes, gemein-
sames Infrastrukturförderprogramm zum flächendeckenden 
ausbau von hochleistungsfähigen glasfasernetzen zu erör-
tern bzw. aufstockung und verstetigung des Breitband-för-
derprogrammes in der gak. Notwendig ist mittelfristig über 
einen zeitraum von 10 Jahren insgesamt ein volumen in 
Höhe von ca. 10 Mrd. Euro, das Bund, Länder und kommu-
nen aufbringen sollten.

 - Reduzierung der ausbaukosten durch öffnung der Breitband-
förderprogramme für kommunale Unternehmen.

 - Initiative auf europäischer Ebene zur Änderung der geplanten 
förderbedingungen des Europäischen fonds für regionale 
Entwicklung (EfRE) ab 2014 und möglichst einfache ge-
staltung der förderbedingungen, um Breitbandausbau auch 
künftig über EfRE förderfähig zu lassen.

 - Um Neubaugebiete anzuschließen, ist sicherzustellen, dass 
der anschluss an ein öffentliches telekommunikationsnetz 
(Telefon/Telefax) in der bisher gewohnten festnetzgebunde-
nen form wahrgenommen und gewährleistet wird.

 
 Verkehr
 zur Bewältigung des verkehrsaufkommens sowie veränderter 

Mobilitätsansprüche sind in allen Bereichen Erhaltungs- und 
ausbaumaßnahmen unter Beachtung des zieles einer umwelt-
gerechten Mobilität erforderlich mit folgenden schwerpunkten:

 - Besondere Berücksichtigung der Erschließungsfunktion von 
Bundesverkehrswegen und der ihr zugrundeliegenden kos-
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ten-Nutzen-Rechnung für die ländlichen Räume. schaffung 
einer ausreichenden anbindung der ländlichen Räume an 
das überregionale verkehrsnetz durch Prioritätensetzung im 
Bundeshaushalt und angemessene finanzierung (z.B. an-
knüpfend an das Infrastrukturbeschleunigungsprogramm im 
Bundeshaushalt 2012). 

 - sicherung der finanzierung des öPNv und des kommuna-
len straßenbaus als eine wichtige zukunftsaufgabe. Um den 
Ländern, kommunen und verkehrsteilnehmern die erforderli-
che Planungssicherheit zu geben, muss zwischen Bund und 
Ländern rechtzeitig Einvernehmen erzielt werden, in welcher 
Höhe die finanzmittel für den zeitraum 2014 bis 2019 zur 
aufgabenerfüllung der Länder bzw. kommunen angemessen 
und erforderlich sind.

 - zur schaffung neuer anreize für das Leben im ländlichen 
Raum durch Minderung des standortnachteils ländlicher Re-
gionen für die individuelle Mobilität durch anhebung der sog. 
Pendlerpauschale im steuerrecht und absenkung des Min-
destalters für den führerschein für fahrten zum arbeits- bzw. 
ausbildungsplatz.

 - Sicherstellung eines flächendeckenden ÖPNV durch Novel-
lierung des Personenbeförderungsgesetzes und festschrei-
bung der Bedeutung des kommunalen Nahverkehrsplanes im 
Rahmen von ausschreibungen und Linienverkehrs-genehmi-
gungen. 

 - zum Erhalt eines attraktiven schienengebundenen Personen-
nahverkehrs, der angesichts des demografischen Wandels in 
den ländlichen Räumen schwieriger aufrecht zu erhalten ist, 
bedarfsgerechte Planung und finanzierung der Infrastruktur 
und sicherstellung angemessener trassenpreise, z.B. durch 
entsprechende ausklammerung von öffentlichen zuschüssen 
aus trassenpreisberechnungen der Deutschen Bahn ag, im 
Rahmen des neuen Eisenbahnregulierungsgesetzes. 

 - Einwohnergewichtung zugunsten einwohnerschwacher Regi-
onen bei finanzierung des schienengebundenen Personen-
nahverkehrs. 

 - Einbindung von Elektromobilität in den schienengebundenen 
öPNv durch Bereitstellung von Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge an Bahnhöfen. 

 Energie
 zentrale aufgabe ist es, eine in allen Regionen stets in ausrei-

chender Menge verfügbare und nachhaltige Energieversorgung 
sicherzustellen. wir sehen folgende Handlungsschwerpunkte: 

 - zur Erhöhung der akzeptanz des ausbaus Erneuerbarer 
Energien und zur sicherstellung des verbleibs von wert-
schöpfung in den ländlichen Regionen, Durchführung einer 
Informationskampagne für die stärkere Nutzung des Modells 
„Bürgerwindparks“ und Übertragung des zerlegungsmaßsta-
bes der gewerbesteuer für windkraftanlagen auch auf ande-
re Bereiche der Erneuerbaren Energien, z.B. Biogas, solar-
energie (mind. 70 Prozent für die standortgemeinde).

 - zur Beschleunigung des Netzausbaus gewinnung von Part-
nern durch gesetzliche festschreibung der kommunen als 
Beteiligte im Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NaBEg) 
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und Akzeptanzsteigerung für den Leitungsausbau durch fi-
nanzielle anreize. 

 - zur Lösung der ausgleichsproblematik und kostenreduzie-
rung schonung landwirtschaftlicher flächen durch Reduzie-
rung des ausgleichsbedarfs auf europarechtlich zwingende 
Maßstäbe – insbesondere bei dem ausgleich für die Errich-
tung von anlagen der regenerativen Energieerzeugung –, 
schaffung eines vorrangs von ökologischer flächenaufwer-
tung bereits stillgelegter flächen durch Änderung von Bun-
desnaturschutz- und Raumordnungsgesetz und Empfehlung 
an die kommunen zum aufbau eines katasters der flächen-
beschaffenheit und -nutzung zur Nutzbarmachung neuer 
kompensationsmöglichkeiten wie die Instandsetzung inner-
städtischer Brachflächen statt Ausdehnung in den Außenbe-
reich.

 - Bundeseinheitliche Einführung eines Ersatzgeldes für Eingrif-
fe in die Natur, wobei die Ersatzgelder vorrangig für die ökolo-
gische aufwertung vor flächeninanspruchnahme eingesetzt 
werden sollen.

 - zur forcierung der energetischen gebäudesanierung und 
sicherung von wertschöpfung und arbeit in ländlichen Räu-
men Empfehlung an die Länder, den bisherigen widerstand 
im Bundesrat gegen die steuerliche förderung der sanierung 
und Dämmung von Häusern aufzugeben.

2. Globale Märkte – lokale Arbeitsplätze 

 Wirtschaftliche Entwicklung
 Ein zentraler ansatz liegt in der sicherstellung einer eigenständi-

gen Entwicklung durch fortentwicklung der Leistungs- und wett-
bewerbsfähigkeit der Regionen. Das wollen wir erreichen mit ei-
ner stärkeren ausrichtung von förderprogrammen auf ländliche 
Räume und der forcierung neuer Perspektiven wirtschaftlicher 
Entwicklung mit folgenden schwerpunkten: 

 - aktivierung der regionalen Potenziale durch verstetigung der 
gRw mit entsprechender zweckbindung, Differenzierung 
von fördersätzen in förderprogrammen sowie Erarbeitung 
alternativer Co-finanzierungsmodelle für den Eigenanteil der 
Länder. 

 - Initiative auf europäischer Ebene zur geplanten Änderung der 
Leitlinien der Beihilfenpolitik, um der gRw einen möglichst 
breiten spielraum bei der ausgestaltung der förderkulisse ab 
2014 zu bewahren und die deutschen grenzregionen wettbe-
werbsfähig zu halten. 

 - aufforderung an die Bundesregierung, darauf hinzuwirken, 
dass alle Regionen in Deutschland, die derzeit im Rahmen 
des ziels „konvergenz“ der EU-strukturpolitik gefördert wer-
den, im neuen förderzeitraum ab 2014 zumindest 2/3 der 
Mittel der laufenden förderperiode erhalten, um den beson-
deren strukturellen Problemen wirksam begegnen zu können 
und einen unvermittelten abbruch der förderung zu vermei-
den. 

 - stärkere Nutzung von Regionalbudgets zur vernetzung von 
förderprogrammen.
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 - weiterentwicklung der gak zu einem förderinstrument für 
den ländlichen Raum.

 - sonderinvestitionsprogramm zur anpassung der Infrastruktu-
reinrichtungen an veränderte Demografie.

 - stärkere Berücksichtigung unbarer Eigenleistungen in för-
derprogrammen und vereinfachte verwaltungsverfahren 
durch Reduzierung der Prüfkriterien für kleinprojekte bis 
10.000 Euro.

 - Zugang finanzschwacher Kommunen zur EU-Förderung 
durch EU-rechtliche Ermöglichung der aufbringung des Ei-
genanteils durch privaten Eigenanteil oder Bürgerfonds. 

 - Um die finanzierungsmöglichkeiten in den ländlichen Räu-
men zu sichern, Empfehlung an die Bundesregierung, fi-
nanzaufsicht, Banken und kommunale spitzenverbände bei 
der Umsetzung der vorschläge des Baseler ausschusses 
für Bankenaufsicht zur Reform der Eigenkapital- und Liquidi-
tätsanforderungen für kreditinstitute (Basel III) und der Novel-
lierung der Eigenkapital-Richtlinie der EU-kommission (CRD 
Iv-Regelwerk) die vorhandenen Prüf- und Revisionsmög-
lichkeiten des Regelwerks zu nutzen und regional agierende 
Banken nicht mit neuer Bürokratie zu belasten.

 - Empfehlung, den zugang zu Bildungs- und forschungskapa-
zitäten auch im ländlichen Raum zu erhalten, kooperationen 
von wirtschaft und forschung zu fördern, um die Innovations-
fähigkeit mittelständischer Unternehmen im ländlichen Raum 
zu stärken.

 - Um das Handwerk und vergleichbare gewerbesektoren stär-
ker im ländlichen Raum zu verankern Empfehlung zur an-
passung von baurechtlicher genehmigungsvorschriften und 
Baunutzungsverordnung und Nennung des Miteinanders von 
wohnen und arbeiten im zielkatalog des Baugesetzbuches 
(§ 1 abs. 6 BaugB).

 - förderung der Einrichtung von städtepartnerschaften, die 
dem gegenseitigen wirtschaftlichen aufschwung nutzen, syn-
ergieeffekte entfachen und neue arbeitsplätze schaffen kön-
nen.

 Wirtschaftsfaktor ländlicher Tourismus
 Die überwiegend mittelständisch strukturierte tourismusbranche 

hat herausragende Bedeutung für strukturschwache Regionen. 
Die positive Entwicklung des ländlichen tourismus wird unter-
stützt: 

 - Initiative zur fortführung der fördermöglichkeit für touristi-
sche Infrastruktur über EfRE auch nach 2013.

 - Besondere anstrengungen, um das tourismusangebot im 
ländlichen Raum behinderten- und altersgerechter zu gestal-
ten. 

 - zur steigerung der wettbewerbsfähigkeit des ländlichen 
tourismus mit Blick auf steigende Qualitätsanforderungen 
Erstellung von Handlungsempfehlungen und Praxisleitfäden 
in auswertung des Projektes „tourismusperspektiven in länd-
lichen Räumen“.

 - zur saisonverlängerung und zur schaffung von mehr wert-
schöpfung Empfehlung an die Länder zur verlängerung des 
sommerferienkorridors auf 90 tage.
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 - Empfehlung an die Bundesregierung, die förderung des 
tourismus im ländlichen Raum durch regelmäßige abstim-
mungsgespräche mit den zuständigen Landesministerien zu 
koordinieren, um eine bessere abstimmung von Maßnahmen 
und förderinstrumenten, wie z.B. der landtouristischen Qua-
litäts- und vermarktungsinitiativen, und Erfahrungsaustausch 
bzw. bundesweite vernetzung zu erreichen.

 - Flexibilisierung der Richtlinie über die Ausschilderung touristi-
scher sehenswürdigkeiten an Bundesautobahnen.

 - Durchführung von Produktinnovationsworkshops durch die 
Deutsche zentrale für tourismus (Dzt) für die touristischen 
Leistungsanbieter in den ländlichen Räumen.

 Zukunftsfähige Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft
 Die Land-, forst- und Ernährungswirtschaft als bedeutender 

wirtschaftszweig und fundament des ländlichen Raums wird 
gestärkt mit folgenden schwerpunkten:

 - zur Erleichterung der Nachwuchsgewinnung für landwirt-
schaftliche familienbetriebe Durchführung einer Imagekam-
pagne „Pro Landwirtschaft“ durch das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und verbraucherschutz und eine 
ausreichende Junglandwirte-förderung in der 2. säule der 
gemeinsamen agrarpolitik (gaP) ab 2014.

 - verbesserte förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Be-
triebe durch Jung-Landwirte durch Erweiterung des Investi-
tionsförderprogramms für den ländlichen Raum im Rahmen 
des ELER-Programms der EU und der Liquiditätsförderpro-
gramme der Landwirtschaftlichen Rentenbank. 

 - zur steigerung  der gesellschaftlichen Bedeutung und akzep-
tanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung Empfehlung an 
die Länder, im Rahmen der Bildungspolitik über Erzeugungs-
methoden  sowie über die ökonomischen und ökologischen 
anforderungen, denen sich die Landwirtschaft stellen muss, 
aufzuklären. 

 - keine weiteren Nutzungsverzichte für die Deutsche forst-
wirtschaft. sie ist mit ihrer nachhaltigen, naturnahen Be-
wirtschaftung weltweit vorbildlich. Experten prognostizie-
ren einen fehlbedarf an Biomasse in der EU für 2020. Die 
Biodiversitäts forde run  gen von 5 % Nutzungsverzicht bezo-
gen auf die Gesamtfläche werden unter Berücksichtigung von 
Einschränkungen der forstlichen Bewirtschaftung bereits er-
reicht. Zwei Drittel der Waldfläche unterliegen bereits Schutz-
gebietsauflagen.

 - ausrichtung des agrarinvestitionsförderprogramms (afP) ab 
2014 in abstimmung mit den Ländern, um sowohl eine ausrei-
chende Basisförderung über förderzuschüsse als auch eine 
verstärkte förderung für besonders tierartgerechte Investitio-
nen zu sichern; um Baumaßnahmen tierartgerechter gestal-
ten zu können, müssen die Anforderungen praxisgerecht und 
wirtschaftlich darstellbar sein.

 - Empfehlung an die Bundesregierung zur Ergänzung des 
Landwirtschaftsgesetzes um eine schutzfunktion für Boden, 
wasser und Luft.

 - Prüfung und anpassung des grundstücksverkehrsgesetzes 
im sinne zukünftiger Nahrungsmittelsicherung, damit das 
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vorkaufsrecht des aktiven Land- und forstwirtes vor Investo-
ren und grundstückskäufern weiter erleichtert wird.

 - zur verstärkten Berücksichtigung ländlicher Räume als 
standorte für forschung und wissenschaft, sollten im Ein-
klang mit der geplanten ELER-verordnung im Rahmen der 
gak konzepte wie Innovationspartnerschaften einbezogen 
werden, um neuen Ideen und technologien direkt vor ort auf 
den Höfen zu erproben. 

 Arbeitsmarkt
 Die Erhaltung eines leistungsfähigen fachkräfteangebots und 

die schaffung von arbeitsplätzen auf dem arbeitsmarkt ist eine 
beschäftigungspolitische kernaufgabe mit den schwerpunkten: 

 - gemeinsame strategie und Programme von Bundesregie-
rung, krankenkassen und  Rentenversicherungsträgern zur 
Prävention und gesundheitsvorsorge.

 - Empfehlung an die kommunen, zur verbesserung in der kin-
dertagespflege und Verstetigung der Rahmenbedingungen 
für die vereinbarkeit von Beruf und familie durch kommu-
nale Beschäftigung von tagesmüttern beizutragen und ihre 
tätigkeit im häuslichen Umfeld durch weniger bürokratische 
Auflagen und Standards zu erleichtern (soweit dies dem Kin-
deswohl nicht entgegen steht).

 - größere Bedeutung der Möglichkeit zur Erstattung von fahrt-
kosten für sprachkursteilnehmer angesichts der konzentrati-
on der angebote in zentralen orten.

 - Empfehlung an die Bundesregierung, die im zuge der Um-
wandlung der kfz-steuer von einer Landes- in eine Bundes-
steuer im Jahr 2014 ihre arbeit aufnehmende Bundeseinrich-
tung zur Erhebung und verwaltung der kraftfahrzeugsteuer 
mit etwa 3.700 Mitarbeitern im ländlichen Raum anzusiedeln, 
um in strukturschwachen Regionen arbeitsplätze zu schaffen.

 - Um gezielt Initiativen zur gewinnung von arbeitskräften und 
das Potenzial von älteren arbeitskräften im ländlichen Raum 
erkennen zu können, Empfehlung an die Länder und kommu-
nen zur Untersuchung der demografischen Potenziale vor Ort 
durch „Demografie-Checks“. 

 - Da der demografische Wandel und der Bedarf an Fachkräften 
regionale und branchenspezifische Unterschiede aufweist, 
Empfehlung an die verschiedenen Partner vor ort, also ver-
treter der Industrie- und Handelskammern, Handwerkskam-
mern, agenturen für arbeit, Hochschulen und verwaltung, 
regionale und branchenspezifische Handlungskonzepte zur 
Erhöhung des fachkräftepotenzials abzustimmen und ge-
meinsam umzusetzen. 

 - verbesserung der Beschäftigungssituation und steigerung 
der Erwerbsbeteiligung Älterer insbesondere durch ein zu-
sammenwirken von wirtschaft und gewerkschaften sowie die 
Politik durch Hinwirken auf einen Bewusstseinswandel in der 
gesellschaft, bei arbeitgebern und Beschäftigten.

 - Um die attraktivität der ausbildung zu steigern und das wis-
sen über die Chancen einer ausbildung zu fördern, Maßnah-
men zur Nachwuchswerbung und -sicherung in Mittelstand 
und Handwerk.
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 - Um den teilweise noch bestehenden regionalen Ungleichge-
wichten auf dem ausbildungsstellenmarkt entgegenzuwirken, 
Empfehlung an Bund und Länder in Regionen  mit ungünsti-
ger angebots-Nachfrage-Relation einen erhöhten fördersatz 
für Betriebe vorzusehen, der unter bestimmten vorausset-
zungen für zusätzliche ausbildungsplätze gewährt wird.

 - förderung von klein- und Mittelbetrieben, welche zusätzliche 
ausbildungsplätze mit Jugendlichen besetzen, die besondere 
Probleme auf dem ausbildungsstellenmarkt haben.

 - Um die benachteiligten gruppen am arbeitsmarkt besonders 
zu unterstützen, Beseitigung von Beschäftigungshemmnis-
sen, z.B. durch Mobilitätshilfen und eine förderung des „le-
benslangen Lernens“.

3.	 Sozialer	Zusammenhalt,	Betreuung,	Gesundheit	und	Pflege

  Die sicherstellung einer dauerhaft hohen Qualität ärztlicher und 
pflegerischer Versorgung und Arzneimittelversorgung der Bevöl-
kerung sowie bei Betreuungsangeboten auch in ländlichen Räu-
men wollen wir mit folgenden schwerpunkten erreichen: 

 - Noch stärkere Nutzung der bereits heute vorhandenen Mög-
lichkeit, dass Kommunen Räume für Zweitpraxen zur Verfü-
gung stellen, auch mit Mehrfachnutzung von fachärzten. 

 - stärkere Nutzung von telemedizin.
 - appell an die Länder, gemeinsam mit den Hochschulen das 

auswahlverfahren für die zulassung zum Medizinstudium 
so weiter zu entwickeln, dass die bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeiten, neben der abiturnote weitere kriterien zu be-
rücksichtigen, stärker als bisher genutzt werden.

 - Stärkung der ambulanten Pflege und insbesondere der Ver-
sorgung von Menschen mit Demenz durch die Einführung 
eines Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der der konkreten Lebens-
situation Pflegebedürftiger ausreichend gerecht wird.

 - zur steigerung der attraktivität ehrenamtlicher Betätigung 
verbesserung der steuerrechtlichen förderung des Ehren-
amtes und gewinnung von senioren für das Ehrenamt, etwa 
durch gestaltung der Hinzuverdienstregelung im Rentenrecht 
dergestalt, dass im Regelfall an kommunale Ehrenbeamte 
gezahlte aufwandsentschädigungen nicht zu einer verringe-
rung der Rente führen.

 - Nutzung technischer Unterstützungsmöglichkeiten („telenot-
arzt“).

4. Integrierte ländliche Entwicklung

   Die ländliche Entwicklung erfordert ein komplexes Entwicklungs-
system unterschiedlichster fachbereiche. vom Baurecht über 
wohnungsbauprogramme, förderprogramme, Bildungseinrich-
tungen, Institutionen wie die freiwilligen feuerwehren oder die 
kultur auf dem Lande bis hin zu Infrastruktureinrichtungen der 
wasserver- und abwasserentsorgung werden Rahmenbedin-
gungen für das Leben in den ländlichen Räumen gesetzt. Da-
bei nehmen private und kommunale anbieter jeweils ihre spezi-
fischen Aufgaben, auch im Bereich der Daseinsvorsorge wahr. 
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folgende bessere Rahmenbedingungen sind dafür notwendig:

 -  Das durch das konjunkturpaket eingeführte vereinfachte ver-
gaberecht sollte verstetigt werden.

 - Empfehlung an die Bundesregierung, bei den verhandlungen 
über die europäische Dienstleistungsrichtlinie nicht über die 
Rechtsprechung des Europäischen gerichtshofes hinaus-
zugehen und eine möglichst geringe Regelungsintensität zu 
wahren sowie sich auf fragen des angemessenen Rechts-
schutzes und der Bekanntmachungspflichten zu konzentrie-
ren. Es ist den Belangen der wasserversorgung in Deutsch-
land Rechnung zu tragen. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
staatliche organisationshoheit, insbesondere das selbstver-
waltungsrecht der kommunen, gewahrt bleibt.

 - zur schaffung von infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
für das Leben im Dorf Befreiung bzw. zeitlich befristete aus-
setzung von standardvorschriften, die der anpassung von 
öffentlicher Infrastruktur oftmals entgegen stehen, sonderin-
vestitionsprogramm des Bundes „Demografie in den ländli-
chen Räumen“, anpassung und ggf. Rückbau von gebäuden.

 - aufrechterhaltung einer bezahlbaren wasserversorgung und 
abwasserentsorgung.

 - zur Reduzierung des flächenverbrauchs und zum Erhalt der 
Nahversorgung erleichterte Nachfolgenutzung für aufzuge-
bende militärische Liegenschaften durch Nutzung von städ-
tebauförderprogrammen bzw. anpassung der förderricht-
linien und Nachnutzung von ehemals landwirtschaftlichen 
gebäuden durch Handwerksbetriebe wie Bäcker, fleischer 
und andere Dienstleister durch flexiblere Gestaltung des Bau-
gesetzbuches (§ 35 BaugB).

 - Bestehende förderprogramme so gestalten, dass diese den 
Herausforderungen der demografischen Entwicklung und 
dem grundsatz „Innen- vor außenentwicklung“ entsprechen. 

 - zur Beseitigung von gebäudeleerstand förderinstrumentari-
um zum ankauf von nicht mehr nutzbaren gebäuden parallel 
zum aufbau altengerechter wohnungen (Rückbauprämie), 
konsequente Innenentwicklung vor ausweisung neuer Bau-
gebiete, förderinstrumentarien der wohnungsbauförderung 
und des Baurechts von städten an ländliche Räume anpas-
sen.

 - Konsequente Einbeziehung demografischer Entwicklung ins-
besondere bei Infrastruktur durch „Demografie Check“ bei al-
len förderprogrammen – für nachhaltige förderentscheidun-
gen und förderzusagen.

 - Bessere vernetzung der Bildungsinfrastruktur und damit ef-
fektivere Nutzung vorhandener Ressourcen.

 - Zum Erhalt eines flächendeckenden wohnortnahen Schul-
angebots vermeidung von schulschließungen zumindest für 
grundschulen, jahrgangsübergreifende gruppen bzw. aner-
kennung erhöhten stellenschlüssels für kleine Landschulen.

 - Sicherung eines flächendeckenden Brandschutzes durch 
freiwillige feuerwehren durch verstärkte kooperationen, 
Doppelmitgliedschaften am wohn- und arbeitsort, Nutzung 
der Jugendfeuerwehren für die Nachwuchsgewinnung und 
Image- und werbekampagne.
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 - Um selbständiges wohnen und Mobilität im alter zu ermög-
lichen, ist die zuschusskomponente des förderprogramms 
„altersgerecht Umbauen“ der kreditanstalt für wiederaufbau 
(kfw) wieder in den Bundeshaushalt 2012 aufgenommen 
worden. Dieses Programm wollen wir stärken und dahinge-
hend erweitern, dass auch zuvor öffentlich bzw. gewerblich 
genutzte gebäude förderfähig werden.

 - Um überörtliche zusammenarbeit und Netzwerke der kom-
munen zu unterstützen mit dem ziel der kooperation beim 
angebot von Infrastruktur und der vermeidung kosteninten-
siver Doppelstrukturen, Empfehlung an die Bundesregierung, 
das Programm „kleinere städte und gemeinden“ auf hohem 
Niveau zu verstetigen und für eine landkreisübergreifende 
zusammenarbeit zu erweitern, das Programm gerade für klei-
nere ortschaften niedrigschwelliger auszugestalten und die 
Lücke zwischen diesem Programm und der förderung der 
Dorferneuerung zu schließen. 

 - Empfehlung an die Bundesregierung, die Mittel für die städ-
tebauförderung als Instrument der nachhaltigen Entwicklung 
unserer städte und gemeinden auf hohem Niveau zu verste-
tigen und für Planungssicherheit zu sorgen.

 - Erhalt möglichst vieler kinos - der oft einzigen kulturinstitution 
auf dem Land -  durch das förderprogramm zur Digitalisie-
rung der kinos in Deutschland, welches der Bund zusammen 
mit den Ländern und der filmwirtschaft auf den weg gebracht 
hat; verbesserung der Mobilität in ländlichen Regionen über 
den öPNv als grundvoraussetzung für die teilhabe an kultur 
und Empfehlung an die Länder bei der vergabe öffentlicher 
Mittel, die förderung kultureller vielfalt und aktivierender kul-
turarbeit genauso zu schätzen wie kulturelle spitzenförde-
rung.

 - zur förderung von kenntnis, wertschätzung und weiterent-
wicklung von Heimatkultur und vielfalt heimatlicher kultur in 
den ländlichen Regionen Entwicklung eines kulturellen Infra-
strukturplanes in interkommunaler zusammenarbeit.

IV. Koordination 

 Bei den dargestellten Handlungsschwerpunkten zugunsten des 
ländlichen Raums handelt es sich um ansätze, die von den zu-
ständigen stellen mit Partnern auf europäischer, Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene umgesetzt werden können. Die 
Nutzung von synergieeffekten zur Bündelung von finanzie-
rungs- und fördermöglichkeiten wird durch folgende Maßnah-
men gewährleistet:

 - für das möglichst nahtlose Ineinandergreifen der verschiede-
nen aktivitäten stärkung der rahmensetzenden koordination 
in der Bundesregierung durch aufwertung eines bestehenden 
Parlamentarischen staatssekretärs zum koordinator für  die 
ländlichen Räume.

 - verbesserung der Rahmenbedingungen für das bürgerliche 
Engagement in ländlichen Räumen durch Einrichtung einer 
Bundesstiftung oder akademie, z.B. durch aufwertung der 
Deutschen vernetzungsstelle ländliche Räume (Dvs) in Bonn 
für die förderung von selbstinitiative und Bürgerengagement 
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beim aufbau eines Netzwerkes von Bürgerstiftungen in der 
fläche durch unbürokratische Bereitstellung von Risikokapi-
tal bzw. selbstlosem spenden und sponsoring.

V. Nächste Schritte 

 Besonders wichtige Partner bei der Entwicklung der zukunfts-
chancen des ländlichen Raums bleiben neben den kommunalen 
gebietskörperschaften die Länder und die Europäische Union 
mit ihren fördermöglichkeiten. Entscheidende Basis für den wei-
teren fortschritt des ländlichen Raums werden auch in zukunft 
zuversicht und Engagement von Bevölkerung und wirtschaft 
sein, die attraktiven Lebens- und arbeitsbedingungen in ihren 
jeweiligen ländlichen Heimaträumen zu erhalten. Dafür schaffen 
wir verlässliche grundlagen:

  
 - Der vorgelegte katalog von Empfehlungen für Maßnahmen 

von seiten des Bundes bzw. der jeweils angesprochenen 
Bundesressorts wird in der zweiten Jahreshälfte 2012 in ei-
nen Beschluss des Deutschen Bundestages und in ein kon-
kretes Maßnahmengesetz der Bundesregierung einmünden.
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